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Sprechzeiten Bürgermeister

Di. 14:00 – 18:00 Uhr 
 und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Di. 09:30 – 12:00 Uhr
 14:00 – 18:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten Meldebehörde

Di. 09:30 – 12:00 Uhr
 14:00 – 18:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Bauernregel: 
Regnet’s an Sankt Nikolaus, 

wird der Winter 

streng und graus.
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Amtlicher Teil

Sprechstunde des Bürgermeisters
Die Sprechzeiten des Bürgermeisters finden regulär jeden Diens-
tag, 14:00 bis 18:00 Uhr, statt. Aufgrund zahlreicher Projekte und 
Außentermine kann jedoch nicht immer gewährleistet werden, 
dass der Bürgermeister die gesamte Zeit über vor Ort ist.
Um unnötige Wege zu vermeiden, bitten wir Sie darum, vorher 
einen Termin zu vereinbaren – per Telefon 037608 22926 oder 
E-Mail an info@gemeindeoberwiera.de. Wir danken Ihnen für 
Ihr Verständnis. 

Schiedsstelle in Waldenburg
Der Sprechtag der Schiedsstelle der Stadt Waldenburg findet 
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung statt. Bitte melden 
Sie sich bei Bedarf unter Tel. 037608 123-0.

Einladung 
zur nächsten Sitzung des Gemeinderates  

der Gemeinde Oberwiera
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemein-
de Oberwiera findet am Montag, dem 18. Dezember 2023, 
um 19:00 Uhr, im Vereinsheim MC Oberwiera am Sportplatz 
statt. Die Tagesordnung wird an der Verkündigungstafel am Ge-
meindeamt Oberwiera, Hauptstraße 19, und auf der Internet- 
seite der Gemeinde Oberwiera www.gemeindeoberwiera.de / 
Gemeinde Nachrichten / Sitzung des Gemeinderates / Informie-
ren (Einladung mit Datum anklicken) veröffentlicht.

Störungsrufnummern von MITNETZ STROM
Damit Sie im Störungsfall schnellstmöglich Hilfe erhalten, bitte 
unter der kostenlosen Störungsrufnummer (Mo. bis So.: 00:00 
– 24:00 Uhr) der MITNETZ STROM: 0800 2305070 anrufen. 
Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de möglich, Störungen 
online zu melden.
Weiterhin besteht unter www.mitnetz-strom.de/stromausfall die 
Möglichkeit anhand Ihrer Postleitzahl zu prüfen, ob eine Versor-
gungsunterbrechung geplant ist bzw. uns aktuell eine Störung 
bekannt ist. Bitte heben Sie sich diese Nummern gut auf.

Öffentliche Bekanntmachung  
Jahresabschluss 2020

In der Gemeinderatssitzung vom 15. November 2023 wurde 
der Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Oberwiera durch den 
Gemeinderat beschlossen und festgestellt. Gemäß § 88c Abs. 
3 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) i. V. m. 
der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
der Gemeinde Oberwiera erfolgt die Bekanntmachung in der 
Zeit vom 27. November bis einschließlich 11. Dezember 2023 
durch Aushang an der Verkündungstafel am Gemeindeamt 
Oberwiera, Hauptstraße 19. Der Jahresabschluss liegt ab dem 
27. November 2023 zu den Öffnungszeiten der Gemeindever-
waltung Oberwiera zu jedermanns Einsicht aus.

Öffentliche Bekanntmachung
über die Festsetzung der Grundsteuer  

für das Kalenderjahr 2024
Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i. V. mit 
§ 78 Abs. 1 Pkt. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) wird die Grundsteuer für diejenigen 
Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2024 die gleiche 
Grundsteuer wie für das Kalenderjahr 2023 an die Gemeinde 
Oberwiera zu entrichten haben, hiermit festgesetzt. Mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung treten für die Steuerschuldner 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an diesem 
Tage ein schriftlicher Grundsteuerbescheid für das Kalender-
jahr 2024 zugegangen wäre.
Die Grundsteuer 2024 ist in gleicher Höhe entsprechend dem 
zugesandten Grundsteueränderungsbescheid vom 29.05.2015, 
wie unter der Rubrik „Ratenfälligkeit für die Folgejahre“ oder 

Bekanntmachung
Die „Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der 
Hundesteuer für das Kalenderjahr 2024“ hängt vom 27. No-
vember bis 11. Dezember 2023 an der Bekanntmachungstafel 
der Gemeindeverwaltung Oberwiera aus.

Öffentliche Bekanntmachung
über die Festsetzung der Hundesteuer  

für das Kalenderjahr 2024
Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 der Satzung über die Erhebung einer 
Hundesteuer in der Gemeinde Oberwiera vom 16. November 
2021 wird die Hundesteuer für diejenigen Steuerschuldner, die 
für das Kalenderjahr 2024 die gleiche Hundesteuer wie für das 
Kalenderjahr 2023 an die Gemeinde Oberwiera zu entrichten 
haben, hiermit festgesetzt.
Mit dem Tag dieser Bekanntmachung treten für die Steuer-
schuldner die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen 
an diesem Tage ein schriftlicher Hundesteuerbescheid für das 
Kalenderjahr 2024 zugegangen wäre.
Die Hundesteuer 2024 ist in gleicher Höhe entsprechend 
dem zugesandten Hundesteuerjahresbescheid vom 10. Janu-
ar 2022, wie unter der Rubrik „Hundesteuer zeitraumbez. ab 
2023“ oder bei einem später zugesandten Hundesteuerjahres 
– bzw. Änderungsbescheid wie unter der Rubrik „Hundesteu-
er zeitraumbez. ab mit Angabe des jeweiligen Folgejahres“ 
ausgewiesen, zu entrichten. Eintretende Änderungen in der 
Steuerhöhe werden den einzelnen Steuerschuldnern oder de-
ren Vertreter jeweils durch Hundesteueränderungsbescheide 
mitgeteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die durch diese Bekanntmachung bewirkte Steuerfest-
setzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Ge-
meindeverwaltung Oberwiera, Hauptstraße 19, 08396 Ober-
wiera, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklä-
ren. Bei schriftlicher Einlegung ist die Frist gewahrt, wenn der 
Widerspruch vor Ablauf der Frist bei der Gemeindeverwaltung 
Oberwiera eingegangen ist. Auch wenn Widerspruch bei der 
Gemeindeverwaltung Oberwiera erhoben wurde, ist die Steuer 
fristgerecht zu entrichten. Das Einlegen des Widerspruchs in 
elektronischer Form (E-Mail) wird nicht zugelassen.
Holger Quellmalz, Bürgermeister
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Bekanntmachung
Die „Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2024“ hängt vom 27. No-
vember bis 11. Dezember 2023 an der Bekanntmachungstafel 
der Gemeindeverwaltung Oberwiera aus.

bei einem später zugesandten Grundsteuerjahres – bzw. Än-
derungsbescheid wie ebenfalls unter der Rubrik „Ratenfällig-
keit für die Folgejahre“ oder „Grundsteuer ab mit Angabe des 
jeweiligen Folgejahres“ ausgewiesen, zu entrichten.
Die Möglichkeit der Hebesatzänderung für das Kalenderjahr 
2024 gemäß § 25 GrStG bleibt davon unberührt. Eintretende 
Änderungen in der Steuerhöhe werden den einzelnen Steuer-
schuldnern oder deren Vertreter jeweils durch Grundsteuerän-
derungsbescheide mitgeteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die durch diese Bekanntmachung bewirkte Steuerfest-
setzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Ge-
meindeverwaltung Oberwiera, Hauptstraße 19, 08396 Ober-
wiera, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklä-
ren. Bei schriftlicher Einlegung ist die Frist gewahrt, wenn der 
Widerspruch vor Ablauf der Frist bei der Gemeindeverwaltung 
Oberwiera eingegangen ist. Auch wenn Widerspruch bei der 
Gemeindeverwaltung Oberwiera erhoben wurde, ist die Steuer 
fristgerecht zu entrichten. Das Einlegen des Widerspruchs in 
elektronischer Form (E-Mail) wird nicht zugelassen.
Holger Quellmalz, Bürgermeister

Beschlüsse des Gemeinderates 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberwiera hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung vom 15. November 2023 folgende Be-
schlüsse gefasst:
B 01/11/23: Beschluss zur Feststellung des Jahresabschluss 
2020 der Gemeinde Oberwiera
Eine Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres 
einen Jahresabschluss zu erstellen. Nach § 88 Abs. 1 der Säch-
sischen Gemeindeordnung (kurz: SächsGemO) hat der Jah-
resabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rechnungsabgrenzungs-posten, Erträge, Aufwendungen, Ein-
zahlungen und Auszahlungen auszuweisen. Unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung hat er ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. 
Die Pflichtbestandteile des Jahresabschlusses sind nach § 88 
Abs. 2 SächsGemO
1. die Ergebnisrechnung, 
2. die Finanzrechnung und 
3. die Vermögensrechnung. 
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und 
durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Auf diese bei-
den Bestandteile kann jedoch bis einschließlich der Haushalts-
jahre 2020 verzichtet werden, vgl. § 88 Abs. 5 SächsGemO. 
Von diesem Wahlrecht hat die Gemeinde Oberwiera Gebrauch 
gemacht und sich somit für die Aufstellung eines verkürzten 
Jahresabschlusses entschieden. 
Die Aufstellung und Gliederung der Ergebnis-, Finanz- und 
Vermögensrechnung erfolgte nach den Regelungen der Säch-
sischen Kommunalhaushaltsverordnung und entsprechend 

des § 128 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. den Vorgaben bzw. den 
verbindlich bekannt gemachten Mustern der Verwaltungsvor-
schrift der kommunalen Haushaltssystematik. 
Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Gesamtergebnis 
(Überschuss oder Fehlbetrag) setzt sich aus dem ordentlichen 
Ergebnis und dem Sonderergebnis zusammen und fließt in 
die Vermögensrechnung ein. Das ordentliche Ergebnis weist 
zum 31. Dezember 2020 einen Überschuss von 125.428,91 € 
aus. Das Sonderergebnis schließt zum 31. Dezember 2020 mit 
einem Jahresüberschuss von 199.801,16 € ab. Dieses positive 
Sonderergebnis resultiert im überwiegenden Teil aus Erträ-
gen aus Fördermitteln für die Hochwasserschäden aus dem 
Jahr 2013.Demzufolge ergibt sich ein Gesamtergebnis von 
325.230,07 €. Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis so-
wie der Überschuss im Sonderergebnis wird zur Reduzierung 
des Fehlbetrages des Sonderergebnisses aus Vorjahren von 
352.649,33 € auf 27.419,26 € verwendet. 
In der Finanzrechnung sind die Zahlungsmittelsalden aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus 
Finanzierungstätigkeit zu ermitteln. Des Weiteren muss der 
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres dar-
gestellt werden. Gemessen am Zahlungsmittelsaldo aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit hat sich die Finanzlage gegenüber 
dem Vorjahr leicht verbessert. Die Auszahlungen im Bereich 
der Investitionen konnten überwiegend durch Fördermittel fi-
nanziert werden. Die Ein- und Auszahlungen für die Aufnahme 
bzw. Tilgung von Krediten erfolgte planmäßig. 
Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Bestand an Zahlungsmitteln 
um 297.025,48 € erhöht. Der Finanzmittelendbestand zum 31. 
Dezember 2020 beträgt somit 483.872,52 € und liegt über 
dem geplanten Bestand. In der Vermögensrechnung wird der 
Vermögensstand zum Ende des Jahres dargestellt. Auf der 
Aktivseite werden das Vermögen und deren Zusammenset-
zung ausgewiesen (Mittelverwendung). Das Vermögen ist im 
überwiegenden Teil in Sachanlagevermögen, d. h. in bebauten 
Grundstücken und Infrastrukturvermögen gebunden. Die Pas-
sivseite enthält Informationen über die Herkunft des Kapitals 
(Mittelherkunft). Die Bilanzsumme der Gemeinde Oberwiera 
zum 31. Dezember 2020 beträgt 8.938.587,50 €. 
An die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 schloss sich 
gemäß §§ 103 Abs. 1, 104 SächsGemO die örtliche Prüfung 
durch das beauftragte Wirtschaftsprüfungsbüro an. 
Seitens des Wirtschaftsprüfers wurde ein uneingeschränkter 
Prüfvermerk erteilt. Der verkürzte Jahresabschluss 2020 ent-
spricht nach Auffassung des Prüfers den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage 
sowie der Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Oberwiera. 
Der Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers enthält die we-
sentlichen Prüfungsfeststellungen sowie den Prüfungsvermerk 
und ist dem Jahresabschluss beigefügt. 
Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Ge-
meinderat gemäß § 88 c Abs. 2 SächsGemO ist der Beschluss 
über die Feststellung der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich 
anzuzeigen und ortsüblich bekannt zu geben. 
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat der Gemeinde Ober-
wiera beschließt in der Sitzung am 15. November 2023 die 
Feststellung des Jahresabschluss 2020 wie folgt:
1) Der Jahresabschluss 2020 wird gemäß § 88 c Abs. 2 Sächs-
GemO, nach Durchführung der örtlichen Prüfung gemäß § 104 
SächsGemO wie folgt festgestellt:
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2019 2020

In der Ergebnisrechnung mit

Summe der ordentlichen Erträge von 1.674.595,61 € 1.637.377,11 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen von 1.641.699,62 € 1.511.948,20 €
einem ordentlichen Jahresergebnis von 32.895,99 € 125.428,91 €
Summe der außerordentlichen Erträge von 582.408,87 € 215.391,21 €
Summe der außerordentlichen Aufwendungen von 152.992,02 € 15.590,05 €
einem Sonderergebnis von 429.416,85 € 199.801,16 €
Gesamtergebnis: 462.312,84 € 325.230,07 €

In der Finanzrechnung mit

Zahlungsmittelsaldo a. l. Verwaltungstätigkeit von 280.336,76 € 322.111,15 €
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit von -103.942,59 € 26.801,12 €
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit von -65.054,18 € -49.840,91 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen von 368,93 € -2.045,88 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes um 111.708,92 € 297.025,48 €
Endbestand an liquiden Mitteln 186.847,04 € 483.872,52 €

In der Vermögensrechnung (Bilanz) mit

einer Bilanzsumme von 8.840.138,50 € 8.938.587,50 €

einem Anlagevermögen von 8.603.188,95 € 8.393.510,05 €

einem Umlaufvermögen von 236.949,55 € 545.077,45 €

Davon dem Bestand an liquiden Mitteln von 186.847,04 € 485.365,82 €
Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 0,00 € 0,00 €

einer Kapitalposition von 5.353.740,06 € 5.678.970,13 €

Darunter einem Basiskapital von 5.654.935,05 € 5.654.935,05 €
Rücklagen von 51.454,34 € 51.454,34 €
Fehlbeträge von 352.649,33 € 27.419,26 €

Passive Sonderposten 2.688.479,65 € 2.605.976,79 €

Rückstellungen von 280.281,55 € 165.939,64 €

Verbindlichkeiten von 516.106,46 € 487.700,94 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten von 1.530,78 € 0,00 €

2) Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis sowie der Über-
schuss im Sonderergebnis wird zur Reduzierung des Fehlbe-
trages des Sonderergebnisses aus Vorjahren von 352.649,33 €  
auf 27.419,26 € verwendet. 

Anmerkung zum Bürgerentscheid Solarpark

3) Der Prüfvermerk des Wirtschaftsprüfers über die Prüfung 
des Jahresabschluss 2020 wurde zur Kenntnis genommen.
Holger Quellmalz, Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Oberwiera,
das Thema Solarpark in Oberwiera ist seit Mitte Oktober wie-
der präsent. Der Grund dafür ist der Beschluss zur Auslegung 
des aktuellen Planentwurfs. Für diesen Beschluss wurde am 
18. Oktober 2023 keine Mehrheit erreicht, die Abstimmung 
erreichte ein drei zu drei bei zwei Enthaltungen. 
Ich als Bürgermeister widersprach dieser Ablehnung mit dem 
Hinweis auf die erheblichen finanziellen Auswirkungen. Darauf-
hin hatte sich der Gemeinderat zur Sitzung am 15. November 
2023 erneut mit dem Thema zu befassen. Doch der Gemein-
derat entschied sich für einen Bürgerentscheid. Da dieser An-
trag offenbar recht spontan in Betracht kam (der Antragsteller 
forderte die Gemeindegeschäftsordnung erst am Vormittag 
des Sitzungstags bei der Gemeindeverwaltung an), war er so-

wohl fachlich als rechtlich nicht haltbar. Die Rechtsaufsichts-
behörde teilte mir schon am darauffolgenden Tag mit, dass 
ein Beschluss zu einem Bürgerentscheid die nötige Mehrheit 
von mindestens 2/3 aller Gemeinderäte nicht erreicht hatte 
(bei zwölf Gemeinderäten und Bürgermeister hätte es neun 
Ja-Simmen gebraucht und nicht nur die erreichten sechs). 
Des Weiteren prüft die Rechtsaufsichtbehörde, ob ein Bürger-
entscheid rechtlich überhabt möglich ist, dieser Prüfung will 
ich natürlich nicht vorweggreifen. 
Das Thema Solarpark wird die Gemeinde somit noch eine Wei-
le beschäftigen. In Rücksprache mit dem Vorhabenträger, die  
Nawes GmbH (die Agrargenossenschaft ist lediglich Verpächter  
der Fläche), habe ich mich entschlossen, den Planentwurf auf 
der Internetseite der Gemeinde zu veröffentlichen. 
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Tierbestandsmeldung 2024
Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse 

– Anstalt des öffentlichen Rechts –
Sehr geehrte Tierhalter, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von Pferden, Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen und Bienen zur 
Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen Tierseuchen-
kasse gesetzlich verpflichtet sind. Die fristgerechte Meldung und 
Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Voraussetzung für:
- eine Entschädigungszahlung von der 

Sächsischen Tierseuchenkasse im Tierseuchenfall, 
- die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse 

an den Kosten für die Tierkörperbeseitigung und
- die Gewährung von Beihilfen und Leistungen 

durch die Sächsische Tierseuchenkasse. 
Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter 
erhalten Ende Dezember 2023 einen Meldebogen per Post. 
Sollte dieser bis Mitte Januar 2024 nicht bei Ihnen eingegan-
gen sein, melden Sie sich bitte bei der Sächsischen Tierseu-
chenkasse um Ihren Tierbestand anzugeben. Tierhalter, welche 
ihre E-Mail-Adresse bei der Sächsischen Tierseuchenkasse au-
torisiert haben, erhalten die Meldeaufforderung per E-Mail.
Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Online-Meldung 
sind die am Stichtag 1. Januar 2024 vorhandenen Tiere zu mel-
den. Sie erhalten daraufhin Ende Februar 2024 Ihren Beitragsbe-
scheid. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 
des Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsge-
setz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung 
der Sächsischen Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie 
Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken 
halten. Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei 
dem für Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen. 
Bitte unbedingt beachten: Auf unserer Internetseite erhal-
ten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, 
zu Beihilfen der Sächsischen Tierseuchenkasse sowie über die 
Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter 
Tierhalter u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der 
letzten drei Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde sowie eine 
Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbesei-
tigungsanstalt entsorgten Tiere einsehen.  
Sächsische Tierseuchenkasse 
– Anstalt des öffentlichen Rechts 
Löwenstraße 7 a • 01099 Dresden
Tel. 0 351 80608-30 • 
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de

QR-Code 
Neuanmeldung

So hat nun jeder Bürger die Gelegenheit, sich ein eigenes Bild 
zu machen und auch die Veränderungen zum ursprünglichen 
Plan auszuwerten. 
Ich weiß, dass dieses Projekt die Zukunft der Gemeinde prägen 
wird, sowohl in optischer, aber vor allem in finanzieller Hin-
sicht. Bei der Entscheidung für oder gegen diese Anlage sollte 
auch die Frage stehen: „Was nützt mir die Fläche jetzt, was 
habe ich für einen Vorteil von diesem Acker und welche wirk-
lichen Nachteile habe ich von einer mit Bäumen und Büschen 
umpflanzten Solaranlage?“ 
Die Gemeinde könnte mit den finanziellen Einnahmen viele 
Maßnahmen durchführen, die mittlerweile dringend notwen-
dig sind. Und nicht zuletzt sichert nur ein dauerhaft solider 
Haushalt die Eigenständigkeit unserer Gemeinde.
Holger Quellmalz, Bürgermeister Oberwiera

Amt für Abfallwirtschaft
Verteilung des Abfallratgebers 2024 startet – 

Reklamationen bis 31. Januar möglich
Das Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Zwickau infor-
miert, dass der Abfallratgeber 2024 ab dem 17. November 
2023 an alle Haushalte und Gewerbe verteilt wird. Reklama-
tionen zur Verteilung werden bis zum 31. Januar 2024 an der 
Hotline der Verteilfirma unter 0800 1835832 aufgenommen.
Ab Februar 2024 liegt der Ratgeber zur Abholung in allen 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie den Bürgerservice-
stellen des Landkreises Zwickau aus.

Neue Online-Module
Informationen schnell online gefunden: Welche Abfälle wohin 
gehören, finden Sie ab sofort mit unseren Informationsange-
boten noch schneller.
Intelligentes Abfall-ABC: Mit dem intelligenten Abfall-ABC 
können Sie nicht nur schnell nachschlagen, welcher der rich-
tige Entsorgungsweg ist. Neben vielen nützlichen Informa-
tionen werden Ihnen zusätzlich per Karte die nächste Ab-
gabemöglichkeit sowie Öffnungszeiten der Annahmestellen 
angezeigt. 
Für mehrere Abfälle können Sie sich Ihre individuelle Recy-
clingliste zusammenstellen. Sie finden das Abfall-ABC unter 
www.landkreis-zwickau.de/abfall-abc
Standplätze der Glascontainer: Sie wollen wissen, wo der 
nächste für Sie erreichbare Glascontainer steht? Dafür nutzen 
Sie ganz einfach die Glascontainer-Suche. Sortiert nach Orten 
und Ortsteilen werden Ihnen auf einer Karte die möglichen 
Standorte angezeigt. 
Für die Kartendarstellung der Standplätze besuchen Sie unsere 
Homepage unter 
www.landkreis-zwickau.de/standplaetze-glascontainer
Standorte des Schadstoffmobils: Wann kommt das Schad-
stoffmobil bei Ihnen vorbei? Das erfahren Sie mit einer Um-
kreissuche über Ihre Adresse. Zusätzlich können Sie hierbei 
den Zeitraum, in dem die Schadstoffe entsorgt werden sollen, 
einschränken. In der Karte werden dann die Standorte ange-
zeigt, die zum gewählten Zeitrahmen und Umkreis passen. Bei 
Auswahl einer Markierung in der Karte, wird Ihnen der entspre-
chende Termin und Standplatz angezeigt. 
Zusätzlich werden die zugehörigen Termine in einer Tabelle 
unterhalb der Karte aufgeführt. 

Diese können Sie bei Bedarf herunterladen oder ausdrucken. 
Die Suche nach den Schadstoffmobilstandorten und Terminen 
finden Sie unter 
www.landkreis-zwickau.de/standorte-schadstoffmobil

Schließung von Annahmestellen 
für Elektro(nik)-Altgeräte 

Abgabe in Glauchau und Limbach-Oberfrohna zwischen 
Weihnachten und Neujahr nicht möglich: Die Annahme-
stellen für Elektro(nik)-Altgeräte in Glauchau, Ringstraße 36, und 
Limbach-Oberfrohna, Hohensteiner Straße 21, bleiben in der 
52. Kalenderwoche geschlossen. 
Die Annahmestelle in Zwickau, Flurstraße abseits, schließt am 
23. Dezember 2023 bereits 12:00 Uhr.
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Ein Samstag im November
... später Nachmittag. Es ist längst dunkel. Oberwiera sitzt 
entweder noch an der Kaffeetafel oder bereitet sich auf den 
Abend vor. Plötzlich die Alarmierung der Freiwilligen Feuer-
wehr per Handy und per Sirene. 
Na gut, dann muss man halt los. Was soll schon weiter sein 
... eine Ölspur, ein Auto in den Graben gerutscht, ein abge-
brochener Ast auf der Straße, … irgendwas Banales halt. Wie 
immer. Aber etwas Anspannung ist halt immer da. 
Beim Eintreffen im Gerätehaus sind erst eine Handvoll Kame-
raden da. Es wird gemeldet: Wohnungsbrand in der Haupt-
straße 18 und mindestens eine Person wird vermisst. Der Puls 
steigt. Hauptstraße 18? Ist das nicht der Neubaublock unter-
halb des Gemeindezentrums? Ja. Der Puls steigt weiter.

Es kommen noch ein, zwei Kameraden dazu, aber weder der 
Wehrleiter noch sein Stellvertreter ist dabei. Also übernimmt 
Maik Weiske die Einsatzleitung. Der Maschinist, der Einsatzlei-
ter, ein Angriffstrupp aus zwei Kameraden mit Pressluftatem-
gerät (PA-Träger) und je zwei Kameraden als Schlauch- und 
Wassertrupp. Nicht mal das Löschfahrzeug ist voll besetzt. So 
kommen wir am Block in der Hauptstraße 18 an, wo schon 
dicker Rauch aus einer Wohnung quillt und drinnen das Feuer 
flackert. Eine Frau lehnt sich aus einem Fenster und schreit 
panisch um Hilfe. Der Puls steigt weiter.

Trotz hohem Stresslevel und wenig Manpower wird routiniert 
gehandelt: Überblick verschaffen, Befehle geben, Schnellan-
griff aufbauen, PA-Träger rein in das brennende Gebäude. 
Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Erst die schreiende 
Frau rausholen, danach die vermisste Person suchen. Draußen: 
Wasserversorgung aufbauen, …
Nach wenigen Minuten wird klar: Es ist die Jahresabschluss-
übung und die Wehrleitung war vor Ort, um das Szenario vor-
zubereiten und die Übung zu beobachten. 

Allgemeine Erleichterung macht sich breit, gerade bei den 
Führungskräften. Wir brechen ab, ohne überhaupt alles auf-
gebaut zu haben. Das Ziel der Übung ist erreicht. Nach nicht 
mal 60 Minuten sind alle wieder im Gerätehaus, das Material 
ist nachbereitet und die Übung ist grob ausgewertet. Es ist 
noch immer Samstag. Noch immer später Nachmittag. Und 
alle können die Vorbereitung ihres Samstagabends fortsetzen. 
Nur für eine Handvoll Menschen nun mit etwas mehr Adre-
nalin im Körper. 
Und der Erkenntnis: Gott sei Dank war es nur eine Übung. 
So ein Einsatzszenario mit so geringer Mannstärke kann zum 
Himmelfahrtskommando werden. Für die Rettungskräfte und 
für die Opfer. Deshalb: Komm zur Feuerwehr und unterstüt-
ze uns. Niemand weiß, ob es beim nächsten Mal wieder eine 
Übung ist.
Patrick Simmel

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf 
LED-Technik im Gemeindegebiet Oberwiera

In den vergangenen Wochen sind die Umrüstungsarbeiten 
der Straßenbeleuchtungsanlage in den Bereichen Mühlteich 
und Kegelbahn mit neuen Leuchten und weitere Einzelnach-
rüstungen von Leuchtmitteln in Oberwiera abgeschlossen 
worden. 
Diese Arbeiten konnten mit Unterstützung des „Fonds Ener-
gieeffizienz Kommunen“ innerhalb des Projektes „Leuchtmit-
teltausch auf LED“ des Unternehmens enviaM realisiert wer-
den. Der unternehmensinterne Förderfonds unterstützte die 
energiesparende Umrüstung mit 2.000 Euro Zuschuss für das 
Jahr 2023.

Ehrenamt suchen – 
Ehrenamt finden im Zwickau

Wer sich ehrenamtlich engagiert, gestaltet die Gesellschaft ak-
tiv mit. Man bringt sich dort ein, wo es einem wichtig ist. Egal 
ob im Naturschutz, beim Sport oder im Museum – Ehrenamt 
ist vielfältig und eine bereichernde Freizeitaktivität.
Wo aber kann ich mich einbringen? Gibt es eine aktuelle Über-
sicht von Einsatzstellen in der Region? Und wie finden wir für 
unseren Verein weitere engagierte Menschen? 
Genau bei diesen Fragen setzt die Ehrenamtsplattform 
www.ehrensache.jetzt an. Hier können gemeinnützige Organi-
sationen kostenfrei Inserate schalten, wenn sie Freiwillige su-
chen. Und wer sich engagieren möchte, erhält einen Überblick 
über aktuelle Einsatzstellen in der Umgebung. Ehrensache.jetzt 
ist seit 2022 im Landkreis Zwickau online und hat schon viele 
Ehrenamtliche vermitteln können. Zum Informieren und Stö-
bern nutzen Sie am besten den regionalen Einstieg auf die 
Plattform unter www.lkzwickau.ehrensache.jetzt. Als Ansprech-
partnerin für den Landkreis steht Henriette Stapf telefonisch 
unter 0151 54881936 oder per Mail an stapf@buergerstiftung-
dresden.de zur Verfügung.
Die „Digitale Ehrenamtsplattform für Sachsen“ ist ein Projekt 
der Bürgerstiftung Dresden und wird gefördert durch das 
Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaft-
lichen Zusammenhalt. Es wird finanziert mit Steuermitteln 
auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen 
Haushalts.
Fotos/Grafiken: 
Bürgerstiftung Dresden
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Glückwünsche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vereinsnachrichten/Veranstaltungen ... .

Hallo, liebe Senioren,
alle, die sich angemeldet haben, treffen sich also am Frei-
tag, dem 8. Dezember 2023, um 11:45 Uhr, in der Grillstube 
Wickersdorf. Bringen Sie gute Laune mit!
Eventuell besteht die Möglichkeit, am 19. Dezember 2023, 
mit Muldental-Marketing (der Verein, mit dem wir schon in 
Leipzig und Prag waren) zu einem Weihnachtsprogramm mit 
Gitte und Klaus nach Falkenhain zu fahren. Wir waren übrigens 
schon mehrmals dort (das erste Mal im September 1999, eben-
falls mit Gitte und Klaus). Wenn es genügend Teilnehmer gibt, 
könnten wir in Oberwiera abgeholt werden. Kostenpunkt 90 
Euro mit Mittagessen, Kaffeetrinken und Programm. Also, es 
wäre eventuell möglich, wenn Sie sich ganz schnell melden!
Bis dahin herzliche Grüße! Karin Blei, (20093), Marlis Heinke 
(20319) und Bernd Heimer (15506)

Bücherei 
Öffnungszeiten 

Die Bücherei ist am Dienstag, 
dem 19. Dezember 2023, in der Zeit 
von 16:00 bis 18:00 Uhr, geöffnet.
Wir freuen uns auf viele Leser!
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„Wünsch Dir nichts“
... ein Weihnachtskonzert mit Annett Illig und Stellmäcke & 
Band am Sonntag, 16. Dezember 2023, Beginn 16:30 Uhr 
(Einlass: 15 Uhr), im Gasthof Köthel. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Der Eintritt ist frei 
(finanziert aus dem Spendenfonds des Dorftheaters)

Wegen der begrenzten Platzzahl bitten wir um verbindliche 
telefonische Anmeldung am Montag, dem 4. Dezember 2023, 
zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, unter 03764 3140.

Aus der Kirchgemeinde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kirchgemeinde Oberwiera-Schönberg 
www.kirche-os.de

26. November 2023 – Ewigkeitssonntag
10:15 Uhr Niederwiera, mit Verlesung der im vergangenen 

Jahr bestatteten Gemeindeglieder
3. Dezember 2023 – 1. Advent
10:00 Uhr Tettau
10. Dezember 2023 – 2. Advent
10:15 Uhr Schönberg, Adventsliedersingen
17. Dezember 2023 – 3. Advent
Rundreise des Posaunenchores
09:00 Uhr Pfaffroda
10:00 Uhr Schönberg
11:00 Uhr Tettau
12:00 Uhr  Neukirchen
14:00 Uhr Oberwiera
15:00 Uhr Niederwiera
Jeweils in der Nähe der Kirchen. 
Alle Zeiten sind ungefähre Angaben.

Hundekot
Liebe Hundebesitzerinnen und -besitzer,
ihr liebt euren Hund, denn er gehört zur Familie. Er ist euer 
bester Freund und ihr würdet alles für ihn tun – das ist schön! 
Es ist auch schön, dass ihr die Hinterlassenschaften eures 
Freundes aufhebt und eintütet. 

Aber bitte: Werft die Kottüten nicht in die Papierkörbe an den 
Spielplätzen! Das ist nicht schön, dort spielen Kinder! Aus Liebe 
zu eurem Hund tragt es bis nach Hause und werft es in eure 
Restmülltonne. Vielen Dank,
Viola Klenner, „Verantwortliche“ 
für den Papierkorb am Spielplatz Holzhäuser

Vereine aufgepasst
Es gibt wieder was zu gewinnen!

Der Ideenwettbewerb der LEADER-Region Schönburger Land 
geht in die 6. Runde und Ihre Ideen sind wieder gefragt. Mit 
dem diesjährigen Motto „Innovationen für die Zukunft – Ideen, 
die begeistern!“ richten wir uns an Vereine im ländlichen Raum, 
die nach innovativen Lösungen suchen, um ihre Nachwuchs-
probleme anzugehen und ihre Veranstaltungen attraktiver zu 
gestalten. 

Teilnehmen können alle Vereine, die ihren Sitz in der LEADER-
Region Schönburger Land haben. Die Projektidee sollte inno-
vativ und noch nicht umgesetzt worden sein. Insgesamt steht 
ein Preisgeld in Höhe von 12.500 € zur Verfügung und dem 
1. Platz winken ganze 3.000 €. 
Also nichts wie ran! Einsendeschluss ist der 16. Januar 2024. 
Der Wettbewerb wird aus Mitteln der EU kofinanziert. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: 
https://region-schoenburgerland.de/ideenwettbewerb-2023/
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►

24. Dezember 2023 – Heilig Abend
13:00 Uhr Pfaffroda, mit Krippenspiel der Kinder
14:30 Uhr Niederwiera, mit Krippenspiel der Kinder
15:00 Uhr Schönberg,  

mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde
16:00 Uhr Oberwiera, mit Krippenspiel der Kinder
17:30 Uhr Tettau, mit Krippenspiel der Jungen Gemeinde
22:00 Uhr Neukirchen, mit Krippenspiel der Erwachsenen
25. Dezember 2023 – 1. Weihnachtstag
10:15 Uhr Meerane, mit Abendmahl
26. Dezember 2023 – 2. Weihnachtstag
09:00 Uhr Tettau
31. Dezember 2023 – Altjahresabend
16:00 Uhr Pfaffroda, mit Abendmahl und Posaunenchor

Sie dürfen mit dabei sein
Der Frauendienst in Oberwiera hat zu seiner Adventsfeier am  
7. Dezember 2023, um 14:00 Uhr, Frau Conny Öhler einge-
laden. Mit im Gepäck hat sie ihren mobilen Büchertisch und 
einige schöne Adventsgeschichten. Schauen Sie mal vorbei zu 
diesem offenen Treffen und vielleicht werden Sie fündig bei 
der mit gebrachten Bücherauswahl.

Aus der Grundschule .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schülerratssitzung der Gemeinde Remse
Am Morgen des 20. Oktober 2023 wurde die Klasse 2 vom 
Bürgermeister Herrn Schultz in der Schule abgeholt. 

Das Theaterstück „Große Jungs weinen nicht“ stellte dabei die 
Gefühlswelt der Kinder in den Vordergrund. Die modern insze-
nierte Vorstellung erzählte von einem Jungen, der nach außen 
hin ganz cool wirkte, so als hätte er keine Sorgen. Doch hinter 
seiner viel zu großen Hip-Hop-Kleidung versteckte er einen 
weichen Kern. Besonders die Gewitterwolke, welche ihn seit 
einiger Zeit begleitete, untermauerte seine grübelnde Gedan-
kenwelt. Er weiß nicht, wie er mit seinen traurigen Gefühlen 
umgehen soll, denn: Große Jungs weinen nicht!
Das Theaterstück stellte den Anfang eines erlebnisreichen Ta-
ges dar, denn danach ging es für die Kinder an die spielerische 
Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Nachdem der 
Vorhang geschlossen war, marschierten wir gemeinsam in die 
Stadtbibliothek. 

Ereignisreiche Herbstzeit
Ausflug ins Theater Zwickau

Zu Beginn des Schuljahres 2023/2024 erlebten die Drittklässler 
der Grundschule „Thomas Müntzer“ Remse eine Achterbahn 
der Gefühle: Am 12. September 2023 zog es die Schüler und 
Schülerinnen der Klassen 3 a und 3 b nach Zwickau ins Pup-
pentheater. Man mag sich fragen: „Sind die Acht- bis Neunjäh-
rigen nicht schon zu alt, um ein Puppentheater anzuschauen?“ 
Nicht unbedingt! Ganz nach dem Motto „Man lernt nie aus“ 
ging es an diesem Tag um das Zulassen von Gefühlen. 

Dort begrüßte uns die Theaterpädagogin des Puppenthea-
ters Zwickau, die mit den Kindern die zentralen Aussagen der 
Handlung besprach. 

Im Anschluss wurden die 
eigenen Emotionen un-
tersucht. Dabei stellten 
wir uns unter anderem 
folgende Fragen: Wie 
fühlt sich eigentlich Wut 
an? Wie sieht es aus, wenn 
jemand traurig ist? Wie 
kann ich jemanden aus 
seiner Traurigkeit heraus-
helfen? Dafür schlüpften 
die Kinder in verschiedene 

Rollen und stellten unterschiedliche Situationen szenisch dar, 
die unsere Gefühlswelt manchmal kopfstehen lassen. 

Dabei ging es darum, aus der eigenen Perspektive heraus-
zutreten und den Blick für fremde Gefühlswelten zu öffnen. 
Einige Kinder trauten sich sogar, erlebte Konfliktsituationen 
nachzuspielen und ließen uns somit Einblick in ihr innerstes 
Empfinden gewinnen.
Vanessa Wenzel, Klassenleiterin der Klasse 3 a
Fotos: Grundschule Remse

Gemeinsam führte die kurze Wanderung auf die andere Mul-
denseite und zur Gemeindeverwaltung Remse. Das schöne alte 
Gebäude beeindruckte die Schüler. 
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Sprechtage der IHK
Die IHK Chemnitz, Regionalkammer Zwickau, bietet Unter-
nehmern und Gründungsinteressenten regelmäßig kostenfreie 
Sprechtage an. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, 
Durchführung – telefonisch, virtuell oder persönlich.
Existenzgründungsberatung/StarterCenter
kostenfreie, individuelle Beratung zu den ersten Schritten 
in die Selbständigkeit (Haupt- und Nebenerwerb) sowie zu 
gewerberechtlichen Bestimmungen und Erlaubnissen, Bran-
cheninformationen, individuelles Informationsmaterial, Kon-
zeptprüfung
Termin: täglich, 08:00 – 14:00 Uhr, telefonisch, virtuell oder 

persönlich (mit Terminvereinbarung)
Kontakt: Daniela Vollgold, Tel. 0375 814-2360

Spendenlauf an der Grundschule Remse
Getreu dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ fand 
am Mittwoch, dem 1. November 2023, endlich unser Spen-
denlauf statt, welcher für den vorherigen Freitag geplant und 
aufgrund des Wetters leider „ins Wasser gefallen“ war. 

Auch am Mittwochmorgen nieselte es und die Beschaffen-
heit unseres Sportplatzes ließ keinen Lauf zu. Also spontane 
Planänderung … Alle motivierten Sportlerinnen und Sportler 
machten sich nach der Frühstückspause auf den Weg zum Fuß-
ballplatz in Remse und hatten somit gleich die Erwärmung 
erledigt. 

Nach einer kurzen Begrüßung wurden Jacken und Trinkflaschen 
abgelegt, um möglichst viele Runden in einer vorgegebenen 
Zeit (Klasse 1/2: 7 min, Klasse 3/4: 12 min) zu absolvieren. Je-
des Kind hatte sich im Vorfeld einen Sponsor gesucht, der pro 
gelaufene Runde einen selbst bestimmten Betrag spendete, 
um uns bei der Finanzierung des Fallschutzes für ein Spielgerät 
auf dem Pausenhof zu unterstützen. 

Alle Schülerinnen und Schüler haben ihr Bestes gegeben und 
insgesamt 699 Runden gemeistert! Eine tolle Leistung, wo-
für der Bürgermeister höchstpersönlich 0,10 € pro gelaufene 
Runde spendet. Vielen Dank an ihn und alle anderen Spon-
soren! Geschaffte, aber auch stolze Kinder machten sich, bei 
nun schönstem Herbstwetter, gemeinsam auf den Rückweg 
zur Schule.
Juliane Lory, Verantwortliche für Sport
Fotos: Grundschule Remse

Zunächst durften sie die Sekretärin Frau Gleditzsch besuchen 
und hatten viele Fragen, wie z. B.: „Wofür sind die ganzen 
Stempel?“ Auch alte Fotos wurden betrachtet und die Kinder 
entdeckten sogar eine Ansichtskarte der Schule ohne Anbau. 
Anschließend konnten die Kinder einen Blick ins Büro des Bür-
germeisters werfen.

Im Ratssaal nahmen die Kinder danach die Rolle der Gemein-
deräte ein. Herr Schultz hatte zu einer Sitzung des Schüleraus-
schusses eingeladen und die Kinder durften sogar über einen 
Beschluss abstimmen. Die Entscheidung fiel leicht und wird 
nun hiermit öffentlich bekannt gegeben: 
„Entsprechend dem Vorschlag des Bürgermeisters und der 
einstimmigen Meinung der Verwaltungsangestellten wurde 
sich darüber verständigt, eine Kugel Eis den Schülerinnen und 
Schülern zu spendieren.“ 
Zum Schuljahresabschluss wird der Beschluss umgesetzt. Da-
rauf freuen sich alle Kinder der Grundschule!
Christin Carnet, Klassenleiterin 
Fotos: Grundschule Remse



Wierataler Nachrichten  •  25.11.2023  •  Seite 11

Finanzierungssprechtag (virtuell)  
mit der Bürgschaftsbank/der SAB
Termin: Mi., 06.12.2023, 09:00 – 16:00 Uhr
Kontakt: Ina Burkhardt, Tel. 0375 814-2340 

ina.burkhardt@chemnitz.ihk.de 
www.ihk.de/chemnitz/ • VA-Nr. 1237059 

Sprechtag Unternehmensnachfolge
Beratung zur Vorbereitung der Unternehmensnachfolge und 
Begleitung im Nachfolgeprozess
Termin: Do., 30.11.2023
Kontakt: Ina Burkhardt, Tel. 0375 814-2340 

ina.burkhardt@chemnitz.ihk.de 
www.ihk.de/chemnitz/ • VA-Nr. 1232223

Informationsveranstaltung für Existenzgründer
Handwerkskammer Chemnitz, Außenstelle Zwickau und IHK 
Chemnitz, Regionalkammer Zwickau geben einen Überblick zu 
den Schritten in die Selbstständigkeit und beraten bei individu-
ellen Problemen. (Businessplan, Gewerberecht, Fördermöglich-
keiten und soziale Absicherung). Der kostenfreie Informations-
abend findet (i. d. R.) jeden ersten Donnerstag im Monat statt.
Termin: Do., 07.12.2023, 16:00 – 18:00 Uhr
 Neuer ort: Gründerzentrum Zwickau,  

Äußere Schneeberger Str. 35, 08056 Zwickau
Kontakt: Ina Burkhardt, Tel. 0375 814-2340 

ina.burkhardt@chemnitz.ihk.de 
www.ihk.de/chemnitz/ • VA-Nr. 1236788 

 Christian Sauer, Tel. 0375 787056 
c.sauer@hwk-chemnitz.de 
www.hwk-chemnitz.de/ 
termine-und-veranstaltungen/

Wechsel im Chefsessel –  
ein zu früh in der Planung gibt es nicht – Teil III
Die IHK Regionalkammer Zwickau und der BVMW laden zur In-
formationsveranstaltung zum Thema Unternehmensnachfolge 
ein. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmer, die 
übergeben wollen als auch an potentielle Nachfolger.
Termin: Mo., 27.11.2023, 17:00 – 18:30 Uhr – 

Finanzierungsfragen bei der Nachfolgeregelung 
(Einlass 16:30 Uhr)

 IHK Chemnitz, Regionalkammer Zwickau,  
Äußere Schneeberger Str. 34, 08056 Zwickau

Kontakt: Ina Burkhardt, Tel. 0375 814-2340 
ina.burkhardt@chemnitz.ihk.de 
www.ihk.de/chemnitz/ • VA-Nr. 1238549

Ihre Website zum Kundenmagnet machen: praktische  
Ratschläge für eine erfolgreiche Online-Präsenz 
Termin: Mi., 29.11.2023, 14:00 – 17:00 Uhr – 

Pension Sonnenhof,  
Lauenhainer Weg 35 a, 08451 Crimmitschau

Kontakt: Kathrin Stiller, Tel. 0375 8142300 
kathrin.stiller@chemnitz.ihk.de 

(Eingabe der VA-Nummer in die Suchfunktion)

Beiträge für die Wieratalnachrichten
Wer Artikel, Anzeigen oder Ähnliches für die Wieratalnach-
richten hat, kann diese gern per Mail an: 
redaktion@gemeindeoberwiera.de 
zu uns senden. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge ggf. 
zu kürzen/ändern bzw. zurückzuhalten.
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